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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N

Gemeindevertretung Zierow (Kenntnisnahme) o)
Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung Zierow hat in der Sitzung am 09. Oktober 2024 der Ubernahme der
Trégerschatt fur die Jugendsozialarbeit durch die AWO Soziale Dienste gGmbH ab 01.
Januar 2025 unter der Voraussetzung der Beantragung und Férderung des
Personalkostenzuschusses durch den Landkreis NWM zugestimmt. Die Gemeindevertretung
der Gemeinde Zierow hat mit BV/10/24/036 beschlossen, einen gemeindlichen Zuschuss in
Hohe von 20.919,07 € zur Verfiigung zu stellen._Dieser Beschluss erlangt mit der
Haushaltsgenehmigung 2025 seine Giltigkeit. Eine Tragerschaftsvereinbarung mit der AWO
Soziale Dienste Wismar wurde noch nicht geschlossen, da der Landkreis
Nordwestmecklenburg noch keine Foérdermittel an die AWO bereitgestellt hat.

Am 27.02.2025 wurde den Mitgliedern des FSA Zierow per Mail der derzeitige Sachstand
mitgeteilt. Die Mail wird als Anlage beigeflgt.

In der FSA Sitzung am 12.03.2025 baten die Mitglieder erneut um Auskulinfte und das weitere
Vorgehen. Am 20.03.2025 wurde durch Frau Otto der derzeitige Stand per Mail den
Ausschussmitgliedern mitgeteilt. Siehe Anlage.

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifigen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.

durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:

durch Mitteln im Deckungskreis tiber Einsparung bei Produktsachkonto:

Uiber- / auBerplanmafige Aufwendung oder Auszahlungen

unvorhergesehen und

unabweisbar und

Begriindung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorlaufiger Haushaltsfiihrung auszufiillen):

Deckung gesichert durch

| Einsparung auRerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:

| Keine finanziellen Auswirkungen.




Jugendclub Zierow 20.03.2025 o6ffentlich

2024-10-16 10_GV_24 036 Beschluss Bereitstellung Zuschuss AWO o6ffentlich

2024-11-28 Niederschrift UA_Ja_Sp_und_UA_JHP Landkreis NWM o&ffentlich

2024-12-02 Niederschrift_ JHA_02_12_ 2024 LK NWM d&ffentlich




Betreff: AW: Jugendclub Zierow
Gesendet: 20.03.2025, 16:50:32

Von: Otto, D.<d.otto@kluetzer-winkel.de>
An: 'n.wiedemann@t-online.de'; 'bork-heike@web.de'; 'alexander.rauch@ecovis.com'; 'jan-bauer-autobauer@web.de'; Stv-BM-Zierow; 'silvia_seelig@web.de'; 'reiner.kaste@web.de'
CC: BM-Zierow; Witting, L.

Anhénge:  2025-02-27 2022-11-16 1. Anderung Richtlinie zur Gewaehrung 382_51_2022.pdf
Haushaltssatzung der Gemeinde Zierow fiir die Haushaltsjahr 2025.msg

Sehr geehrte Damen und Herren,
Frau Gerloff teilte mir mit, dass in der Sitzung des FSA am 12.03.2025 weitere Auskinfte Gber das Vorgehen in der Jugendsozialarbeit der Gemeinde Zierow erbeten wurden.
Dazu méchte ich Ihnen gerne folgendes mitteilen:

Am 27.02.2025 habe ich untenstehende Mail an die Vertreter des FSA gesandt, ebenso befindet sich in der vorherigen Mail die Anlage ,,Anderung Richtlinie...“. Diese fiige ich als Anlage noch einmal
bei.

In Absprache mit Frau Habenstein am 20.03.2025 mochte ich noch auf die vorldufige Haushaltsfihrung 2025 der Gemeinde Zierow hinweisen, in der keine freiwilligen Leistungen ibernommen
werden durfen. Ausgaben missen unaufschiebbar oder unabdingbar sein. Hierzu fuge ich den Wortlaut der EMail von Frau Habenstein vom 09.01.2025 ein.

Sollten weitere Fragen sein, melden Sie sich gerne.
Freundliche GriiRe
Im Auftrag

Doreen Otto
Sachbearbeiterin Soziales und Kultur

Telefon: 038825 /393-116

Fax: 038825/ 393-710

Mail: d.otto@kluetzer-winkel.de
Web: www.kluetzer-winkel.de

Anschrift: SchloBstraRe 1, 23948 Kliitz

Priifen Sie dem Umweltschutz zuliebe, ob das Ausdrucken dieser E-Mail wirklich notwendig ist.

Von: Otto, D. <d.otto@kluetzer-winkel.de>

Gesendet: Donnerstag, 27. Februar 2025 17:21

An: 'n.wiedemann@t-online.de' <n.wiedemann@t-online.de>; 'bork-heike@web.de' <bork-heike@web.de>; 'alexander.rauch@ecovis.com' <alexander.rauch@ecovis.com>; 'jan-bauer-
autobauer@web.de' <jan-bauer-autobauer@web.de>; Stv-BM-Zierow <stv.bm.zierow @kluetzer-winkel.de>; 'silvia_seelig@web.de' <silvia_seelig@web.de>; 'reiner.kaste@web.de'
<reiner.kaste@web.de>

Cc: BM-Zierow <bm.zierow @kluetzer-winkel.de>; Witting, L. <L.Witting@kluetzer-winkel.de>

Betreff: Jugendclub Zierow

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf die Anfrage aus dem FSA am 19.02.2025 méchte ich Ihnen folgende Mitteilung geben:

Ein Antrag auf Personalkostenzuschuss fur das Jahr 2025 beim Landkreis Nordwestmecklenburg kann nicht mehr gestellt werden, da die Antragsfrist am 31.07. des Vorjahres endet. Wenn ein
Mitarbeiter fir den Jugendclub Uber die Gemeinde Zierow beschéftigt wird, muss dieser bestimmte Zuwendungsvoraussetzungen erflllen. Hierzu tibersende ich Ihnen als Anlage die Richtlinie des LK
NWM.

Eine Uberleitung der genehmigten Férderung auf einen Trager im Nachgang ist nicht méglich.

Die AWO Soziale Dienste hat fur das Jahr 2025 einen Antrag auf PKZ gestellt, dieser wurde am 02.12.2024 befiirwortet. Der Landkreis NWM befindet sich in der vorlaufigen HH- Fiihrung (auch hier
ist eine doppelte HH-Fiihrung 2024/2025), sodass keine Mittel ausgezahlt werden kénnen, welche nicht fir das Jahr 2025 geplant wurden. Die AWO kann bei einem genehmigten Haushalt Mittel
erhalten, welche durch andere Trager nicht abgefordert werden. Derzeit liegt der AWO kein Férdermittelbescheid vor.

Ich habe eine Gegenuberstellung gefertigt, in der die gemeindlichen Kosten fiir die Gemeinde dargestellt sind.

Die Kosten der AWO beinhalten die Personalkosten, Sachkosten, Sonstige Kosten und die Verwaltungsumlage. Geférdert durch den LK werden lediglich die Personalkosten, die Gibrigen Kosten in
Hohe von 6.768,77 € tragt die Gemeinde. Die AWO hat eine Férderung in Hoéhe von 75% der PK beantragt.

Antrag der AWO fiir das Jahr 2025 Personal- und Sachkosten Anteil Gemeinde

Zierow
Personalkosten
AG-Bruttokosten inkl. BG/UK 54.201,19 €
Weiterbildungskosten 600,00 €
54.801,19 €
Sachkosten Reinigungs-/Verbrauchsmaterial 150,00 €
Bliromaterial 300,00 €
Medien-/Rundfunkgebiihren 300,00 €
Fahrtkosten 300,00 €
Ausstattung/ Einrichtung 900,00 €
Medizinischer Bedarf 50,00 €
Veranstaltungen/Offentlichkeitsarbeit 700,00 €
2.700,00 €
Sonstige Kosten
Ersatzbeschaffungen 600,00 €
Verwaltungsumlage 6% von Gesamt-PK 3.252,07 €
Versicherungen (Haftpflicht,
Gruppenvers.) 24,00 €
Verbandsbeitrage 192,70 €
4.068,77 €
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Erste Anderung der Richtlinie zur Gewéhrung von Zuwendungen im Bereich der Jugendarbeit geméaR der §8 11 bis
14 Sozialgesetzbuch (SGB) — Achtes Buch (VIII) des Landkreises Nordwestmecklenburg
Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 16.11.2022 (Beschluss Nr. 382/51/2022)

Anlage 1

1. Anderung der Richtlinie zur Gewahrung von Zuwendungen im
Bereich der Jugendarbeit gemal der 88 11 bis 14 Sozialge-
setzbuch (SGB) — Achtes Buch (VIIl) des Landkreises Nord-

westmecklenburg
Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 16.11.2022 (Beschluss Nr. 382/51/2022)

Die vielfaltigen Angebote und Einrichtungen der Jugendarbeit sind wichtige Bestandteile der
sozialen Infrastruktur. Dabei ist die Jugendarbeit gemaf3 der 88 11 bis 14 SGB VIl ein sehr
komplexes Handlungsfeld. Sie unterliegt einem standigen Verdnderungsprozess, muss sich
flexibel auf gesellschaftliche Herausforderungen, sich verandernde Bedarfe und Bedurfnisse
von Kindern und Jugendlichen einstellen.

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat im Rahmen seiner Jugendhilfeplanung das Leitziel
»Kinder, Jugendliche und junge Volljahrige sind durch die verschiedenen Angebote der offe-
nen Jugendarbeit, der auRerschulischen Jugendbildung, der internationalen Jugendarbeit,
der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Ju-
gendschutzes im Sozialraum zu integrieren festgeschrieben.

Die finanzielle Absicherung von Vorhaben und Projekten, die durch Trager der Jugendhilfe
angeboten werden, ist im SGB VIII § 74 festgeschrieben.

Die ,Richtlinie zur Gewahrung von Zuwendungen im Bereich der Jugendarbeit gemaR der 88
11 bis 14 SGB VIl im Landkreis Nordwestmecklenburg® regelt die finanzielle Untersetzung
der Jugendarbeit im Landkreis Nordwestmecklenburg.

Allgemeiner Teil

Allgemeine Rechtsgrundlagen

Der Landkreis Nordwestmecklenburg gewéahrt Zuwendungen fir Vorhaben und Projekte der
Jugendarbeit gemaf der 88 11 bis 14 SGB VIl nach folgenden Rechtsgrundlagen in der
jeweils gultigen Fassung:

e Europaische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

e Achtes Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII)

e Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

¢ Kinder- und Jugendférdergesetzes Mecklenburg- Vorpommern (KJfG M-V)

Zielgruppe

Vorhaben und Projekte der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Jugendverbandsarbeit
und des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes mussen sich an junge Menschen im
Alter von sechs bis zum vollendeten 26. Lebensjahr, die ihren standigen Wohnsitz im Land-
kreis Nordwestmecklenburg haben, richten.

Gegenstand der Forderung

Vorhaben und Projekte sollen die sozialen Kompetenzen, die Selbstandigkeit, das Selbstbe-
wusstsein, das Selbstwertgefuhl, die Eigenverantwortlichkeit, das Verantwortungsbewusst-
sein, die Gemeinschaftsfahigkeit, die Kommunikations-, Kritikfahigkeit, Kooperationsfahigkeit
und Konfliktfahigkeit junger Menschen fordern.
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Der Landkreis Nordwestmecklenburg gewéahrt Zuwendungen fir Vorhaben und Projekte ge-
man der 88 11 bis 14 SGB VIII.
Gefordert werden kdnnen:
e Vorhaben der auf3erschulischen Jugendbildung
e Vorhaben der Kinder- und Jugenderholung
¢ Vorhaben der internationalen Jugendarbeit
e Personalkostenzuschusse fur Fachkrafte der Jugendarbeit, Jugend- und Schulsozial-
arbeit im Landkreis Nordwestmecklenburg und
e Projekte im Bereich der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und
dem Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz im Landkreises Nordwestmecklen-
burg

Nicht geférdert werden Vorhaben und Projekte die nur eine religiése, parteipolitische, ge-
werkschatftliche oder sportliche Ausrichtung haben.

Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewéahrung einer Zuwendung besteht nicht. Vielmehr
entscheidet die Bewilligungsbehdérde auf Grund pflichtgemé&Rem Ermessen unter Berlcksich-
tigung der gultigen Jugendhilfeplanung und den Beschlissen des Jugendhilfeausschusses
im Rahmen der zur Verfigung stehenden Haushaltsmittel.

Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen

Die Zuwendungsempfanger haben folgende Kriterien zu erfiillen;

¢ die Einhaltung der Grundséatze der 88§ 8a und 72a des SGB VIII

o die Erfullung der fachlichen Voraussetzungen flur das geplante Vorhaben

¢ die Sicherstellung einer zweckentsprechenden und wirtschaftlichen Verwendung der
Mittel

¢ die Verfolgung gemeinnutziger Ziele

¢ die finanzielle Absicherung der Mal3nhahme mit dem Zuschuss des Landkreises
Nordwestmecklenburg abgesichert ist und die nétigen Eigenmittel/ Kommunalen Mit-
tel erbracht werden

e der Beginn des Vorhabens nicht vor der Bewilligung liegt

¢ die Beantragung eines vorzeitigen MaRnahmebeginns muss schriftlich erfolgen

Verfahren

Das Verfahren wird nach folgenden Rechtsgrundlagen in der jeweils glltigen Fassung

durchgefihrt:

¢ Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetz des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern (Landesverwaltungsverfahrensgesetz — VWVfG M-V), die Verwal-
tungsvorschrift der Landeshaushaltsverordnung zu 88 23 und 44 (LHO MV)

¢ Allgemeine Nebenbestimmungen fir Zuwendungen zur Projektférderung (ANBest-P oder
K)

e Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik und Gemeindekassenverordnung - Doppik

Die ,Erste Anderung der Richtlinie zur Gewéhrung von Zuwendungen im Bereich der Ju-
gendarbeit gemaf der 88 11 bis 14 SGB VIII im Landkreis Nordwestmecklenburg“ unterglie-
dert sich in 3 Teilbereiche.





Gliederung:

Teil A

Gewéhrung von Zuschissen fur Vorhaben der au3erschulischen Jugendbildung, der
Kinder- und Jugenderholung und der internationalen Jugendarbeit im Landkreis
Nordwestmecklenburg

Teil B
Gewahrung von Personalkostenzuschuissen fir Fachkrafte der Jugendarbeit, der Ju-
gendsozialarbeit und der Schulsozialarbeit im Landkreises Nordwestmecklenburg

Teil C

Gewahrung von Zuwendungen im Rahmen der Projektférderung fur die Leistungsbe-
reiche Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und dem Erzieheri-
schen Kinder- und Jugendschutz im Landkreises Nordwestmecklenburg

In den einzelnen Teilbereichen wird auf die besonderen Rechtsgrundlagen, auf die Antrag-
steller, die besonderen Zuwendungsvoraussetzungen, die Art, den Umfang und die Héhe der
Zuwendung sowie auf das Verfahren eingegangen.
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Teil A
Gewéhrung von Zuschtssen fir MaBnahmen der aul3erschulischen
Jugendbildung, der Kinder- und Jugenderholung und der internati-
onalen Jugendarbeit im Landkreises Nordwestmecklenburg

1. Zuwendungsempfanger

Zuwendungsempfanger sind freie Trager der Jugendhilfe, Jugendverbénde, Jugendinitiativen
die ihren Wirkungskreis im Landkreis Nordwestmecklenburg haben sowie kommunale Trager
des Landkreises Nordwestmecklenburg.

2. Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

¢ Im Rahmen der Internationalen Jugendarbeit kbnnen bei Begegnung im Inland auch die
auslandischen Teilnehmerinnen bezuschusst werden.

o Die Fachkrafte / Betreuer sind von der Altersbegrenzung und der Wohnsitzfestlegung
ausgenommen.

e Die Anzahl der Teilnehmerlnnen des zu férdernden Vorhabens sollte nicht weniger als 7
betragen.

e Abhangig vom Alter der Teilnehmerinnen sowie unter Berlicksichtigung padagogischer
und sozialer Besonderheiten wird in der Regel ein Verhaltnis von betreuenden Personen
zu Teilnehmerinnen von 1:10 angerechnet.

o Das Vorhaben wird langstens fur 14 Tagen gefordert.

e Zuwendungen werden nur gewahrt, wenn der Antragsteller einen Eigenanteil in Hohe von
mindestens 10 % der forderungsfahigen Gesamtkosten erbringt. Mittel Dritter kdnnen auf
den zu erbringenden Eigenanteil angerechnet werden.

Nicht geférdert werden:
¢ Fahrten im Rahmen von schulischen MalRBhahmen (Klassenfahrten)
e Fahrten im Rahmen von MafRnahmen, die nicht fir alle jungen Menschen offen ange-
boten werden und
¢ Fahrten im Rahmen der Kindertagesbetreuung und der Hilfe zur Erziehung.

3. Art, Umfang und Hohe der Zuwendung

Die Zuwendung des Landkreises Nordwestmecklenburg erfolgt in der Regel als Pro — Kopf
Forderung auf der Grundlage der Teilnehmerinnen aus dem Landkreis Nordwestmecklen-
burg und den zu bertcksichtigen Betreuern.

Ausnahme bildet hierbei die Férderung der Interessengemeinschaften / Arbeitsgemeinschaf-
ten und die Vorhaben zum Kindertag und zu Festen in denen Angebote fir die Zielgruppe
unterbreitet werden.

3.1 Bemessungsgrundlagen:

e Vorhaben der Jugendbildung werden mit 3,50 Euro pro Tag und Teilnehmerinnen, die im
Landkreis Nordwestmecklenburg leben, gefordert

e Vorhaben der Kinder- und Jugenderholung werden mit 3,50 Euro pro Tag und Teilneh-
merlnnen, die im Landkreis Nordwestmecklenburg leben, gefordert

e Vorhaben der Internationalen Jugendarbeit im Inland werden mit 5,00 Euro pro Tag und
Teilnehmerlnnen gefordert

¢ Vorhaben der Internationalen Jugendarbeit im Ausland werden mit 5,00 Euro pro Tag





und fir Teilnehmerinnen, die im Landkreises Nordwestmecklenburg leben, gefordert
o die zu berlcksichtigen Betreuerinnen erhalten einen Zuschuss von 5,00 Euro pro Tag
¢ bei mehrtagigen Ferienmalinahmen kann ein Rettungsschwimmer gewahrt werden
» hier kann eine Aufwandsentschadigung/Honorar in H6he von 15,00 Euro pro Tag ge-
wahrt werden
e jahrlichen Interessengemeinschaften/ Arbeitsgemeinschaften kbnnen mit einem Festbe-
trag in Hohe von 250,00 Euro pro Jahr und Interessengemeinschaft/ Arbeitsgemeinschaft
gefordert werden
e Vorhaben im Rahmen der Feriengestaltung, zum Kindertag und zu Festen in denen An-
gebote fur die Zielgruppe unterbreitet werden, kénnen mit einem Festbetrag von 300,00
Euro bis zu 1.000,00 Euro gewéhrt werden
» hierbei ist die Grol3e, die Dauer, der Inhalt und die Kooperationspartner des Vor-
habens entscheidend

4. Verfahren

4.1  Antragsverfahren
Antrage sind spatestens vier Wochen vor Beginn des Vorhabens mit dem entsprechen-
den Formular, der rechtsverbindlichen Unterschrift und einer Beschreibung des Vorha-
bens beim Fachdienst Jugend des Landkreises Nordwestmecklenburg einzureichen.

4.2 Bewilligungsverfahren

Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt nach Prifung des Antrages in Form eines schrift-
lichen Zuwendungsbescheides.

4.3  Verwendungsnachweisverfahren
Der Verwendungsnachweis ist spéatestens 4 Wochen nach Beendigung des Vorhabens

unter Verwendung des entsprechenden Formulars und einem Sachbericht einzureichen.
Nicht verbrauchte Mittel sind unverziglich zurtickzuzahlen.





Teil B
Gewahrung von Personalkostenzuschiissen fur Fachkrafte der Ju-
gendarbeit, der Jugendsozialarbeit und der Schulsozialarbeit
im Landkreises Nordwestmecklenburg

1. Besondere Rechtsgrundlagen

Der Landkreis Nordwestmecklenburg gewahrt Personalkostenzuschisse fiir Fachkréfte der

Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und der Schulsozialarbeit gemaR den allgemeinen

Rechtsgrundlagen und nach folgenden besonderen Rechtsgrundlagen in der jeweils gultigen

Fassung:

e Operationelles Programm des Landes Mecklenburg-Vorpommern flir den Européischen
Sozialfonds

e Richtlinie zur Forderung der Jugendsozialarbeit — Verwaltungsvorschrift des Ministeriums
fir Soziales, Integration und Gleichstellung vom 22.03.2018

¢ Richtlinie zur Foérderung der Schulsozialarbeit — Verwaltungsvorschrift des Ministeriums
fur Soziales, Integration und Gleichstellung vom 22.03.2018

e Empfehlungen zur Ausgestaltung der Zusammenarbeit im Bereich der Schulsozialarbeit
zwischen Jugendhilfe und Schule in Mecklenburg-Vorpommern ab 2015

2. Zuwendungsempfanger

Zuwendungsempfanger sind freie Trager der Jugendhilfe, die ihren Wirkungskreis im Land-
kreis Nordwestmecklenburg haben oder kommunale Tréger im Landkreises Nordwestmeck-
lenburg.

3. Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

e Personalkostenzuschiisse werden nur fur Fachkréfte gemaR § 9 Abs.1 KJfG MV ge-
wahrt.
e Die Beschaftigung von Arbeitnehmern soll mindestens 35 Wochenstunden betragen.

e GefOrderte Fachkrafte miussen mindestens 12 Weiterbildungsstunden im Jahr nachwei-
sen.
e Der Tréger des Vorhabens und der Arbeitnehmer im Bereich der Jugend- und Schulsozi-

alarbeit verpflichten sich am Onlineverfahren oder am vergleichbaren Ersatzprogramm
des Landkreises Nordwestmecklenburg zu beteiligen.

¢ Die Zuwendungsempfanger haben folgende Kriterien zu erftillen:
» fur die Jugend- und Schulsozialarbeit ist eine Kooperationsvereinbarung abzuschlie-
Ren
v bei Jugendsozialarbeit mit dem Trager der MaBnahme, der Kommune und
dem Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe
v bei Schulsozialarbeit mit dem Trager der MaBnahme, dem Schultrager, der
Schule und dem Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe

4. Art, Umfang und Hohe der Zuwendung
Die Hohe der forderfahigen Gesamtpersonalkosten (Bemessungsgrundlage) bemisst sich
anhand des Tarifvertrages des Landes Mecklenburg-Vorpommern, ausgehend von héchs-

tens 100%, jedoch mindestens 80 % der jeweiligen vergleichbaren Vergutungsgruppe.

Personalkostenzuschiisse inklusive der ESF-Férdermittel im Bereich der Jugend- und
Schulsozialarbeit werden in der Regel bis zu 75 % der Bemessungsgrundlage bezu-
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schusst, soweit die Komplementarfinanzierung durch die jeweilige Kommune, den Tréger der
Mafnahme oder aus Drittmitteln gesichert ist.

Die Antragsteller, die Schulsozialarbeit an Schulen in Tragerschaft des Landkreises anbie-
ten, konnen bis zu 100% der Bemessungsgrundlage erhalten.

Personalkostenzuschusse im Bereich der Jugendarbeit werden in der Regel bis zu 70% der
Bemessungsgrundlage gefordert, soweit die Komplementarfinanzierung durch die jeweilige
Kommune, den Tréager der Ma3nahme oder aus Drittmitteln gesichert ist.

5. Verfahren

5.1. Antragsverfahren

Die Antrage sind bis zum 31. Juli jeden Jahres fur das kommende Jahr mit dem entspre-
chenden Formular und der rechtsverbindlichen Unterschrift beim Fachdienst Jugend des
Landkreises Nordwestmecklenburg einzureichen.

Mit dem Antrag beziehungsweise spéatestens 14 Tage nach Beginn des Arbeitsverhéltnisses
sind die in Anlage 1 aufgefiihrten Unterlagen einzureichen.

5.2 Bewilligungsverfahren

Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt nach Prifung des Antrages und nach Beschluss des
Jugendhilfeausschusses in Form eines schriftichen Zuwendungsbescheides.

Die Personalkostenzuschiisse werden jahrlich neu durch den Jugendhilfeausschuss des
Landkreises Nordwestmecklenburg beschlossen.

5.3  Verwendungshachweisverfahren

Der Verwendungsnachweis ist spétestens bis zum 31.01. des Folgejahres unter Verwendung

des entsprechenden Formulars einzureichen. Nicht verbrauchte Mittel sind unverziglich zu-
rickzuzahlen.



Doreen Otto

Text Hervorheben



Doreen Otto

Text Hervorheben



Doreen Otto

Text Hervorheben





Teil C
Gewahrung von Zuwendungen im Rahmen der Projektférderung fur die Leis-
tungsbereiche Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und
dem Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz
im Landkreises Nordwestmecklenburg

1. Gegenstand der Férderung

Der Landkreis Nordwestmecklenburg gewahrt Zuwendungen fur Projekte gemal der 88 11
bis 14 SGB VIl zum Zwecke der Weiterentwicklung der Jugendarbeit im Landkreis Nord-
westmecklenburg.

1.1. Jahresprojekte

Jahresprojekte sichern die Aufrechterhaltung der padagogischen/ sozialpadagogischen Ar-
beit bei hauptamtlich gefiihrten Vorhaben im Bereich der Jugendarbeit, Jugendverbandsar-
beit, Jugendsozialarbeit und des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. Jahresprojek-
te sind Bestandteil der Jugendhilfeplanung und/oder richten sich nach den Zielen der Ju-
gendhilfeplanung aus.

1.2. Einzelprojekte

Einzelprojekte sind zeitlich, inhaltlich und finanziell abgegrenzte Vorhaben im Kalenderjahr

im Bereich der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und des Erzieheri-

schen Kinder- und Jugendschutzes.

2. Zuwendungsempfanger

Zuwendungsempfanger sind freie Trager der Jugendhilfe und Jugendverbénde die ihren

Wirkungskreis im Landkreis Nordwestmecklenburg haben oder kommunale Trager des

Landkreises Nordwestmecklenburg.

3. besondere Zuwendungsvoraussetzungen

3.1 Jahresprojekte

e Personalkosten werden nur fir Fachkrafte gewéhrt

e Zuwendungen werden nur gewahrt, wenn der Antragsteller einen Eigenanteil in Héhe von
mindestens 40 % der forderungsfahigen Kosten erbringt

o Mittel Dritter kdnnen auf den zu erbringenden Eigenanteil angerechnet werden

e abweichend hiervon erfolgt die Forderung des Projektes ,Kompetenz und Motivations-
coaching“ bis zu 100% der Bemessungsgrundlage

3.2 Einzelprojekte

e Zuwendungen werden nur gewahrt, wenn der Antragsteller einen Eigenanteil in Héhe von
mindestens 10 % der forderungsfahigen Kosten erbringt. Mittel Dritter kbnnen auf den zu
erbringenden Eigenanteil angerechnet werden.

4.  Art, Umfang und Hohe der Zuwendung

4.1 Jahresprojekte





o forderfahig sind: Personal-, Miet- und Sachkosten

e Investitionen sind nicht forderfahig

e Antrage auf Zuwendungen zur Jahresprojektforderung werden jahrlich neu durch den
Jugendhilfeausschuss des Landkreises Nordwestmecklenburg beschlossen

4.2 Einzelprojekte

forderfahig sind: Miet- und Sachkosten
Investitionen sind nicht forderfahig
die Férderung kann in Héhe von bis zu maximal 2.500,00 Euro erfolgen

5. Verfahren
5.1  Antragsverfahren

Die Antrage fir Jahresprojekte sind bis zum 31. Juli jeden Jahres fiir das kommende Jahr
mit dem entsprechenden Formular und der rechtsverbindlichen Unterschrift beim Fachdienst
Jugend des Landkreises Nordwestmecklenburg einzureichen. Eine ausfihrliche Projektbe-
schreibung ist Bestandteil des Antrages.

Antrage fur Einzelprojekte sind spatestens vier Wochen vor Beginn der Malinahme unter
Verwendung des entsprechenden Formulars und der rechtsverbindlichen Unterschrift mit
einer ausfuhrlichen Projektbeschreibung beim Fachdienst Jugend des Landkreises Nord-
westmecklenburg einzureichen.

5.2 Bewilligungsverfahren

Die Bewilligung der Zuwendung fir Jahresprojekte erfolgt nach Prifung des Antrages und
nach Beschluss des Jugendhilfeausschusses in Form eines schriftlichen Zuwendungsbe-
scheides.

Die Bewilligung der Zuwendung fiir Einzelprojekte erfolgt nach Priifung des Antrages in Form
eines schriftichen Zuwendungsbescheides.

5.3  Verwendungsnachweisverfahren

Der Verwendungsnachweis fur Jahresprojekte ist spatestens bis zum 31.01. des Folgejahres
unter Verwendung des entsprechenden Formulars mit einem ausflihrlichen Sachbericht ein-
zureichen. Nicht verbrauchte Mittel sind unverziiglich zuriickzuzahlen.

Der Verwendungsnachweis fur Einzelprojekte ist spatestens 4 Wochen nach Beendigung
des Vorhabens unter Verwendung des entsprechenden Formulars und eines Sachberichtes
einzureichen. Nicht verbrauchte Mittel sind unverziglich zurtickzuzahlen.

In-Kraft-Treten
Die 1.Anderung der Richtlinie zur Gewahrung von Zuwendungen im Bereich der Jugendar-

beit gemanR der 88 11 bis 14 SGB VIII des Landkreises Nordwestmecklenburg tritt am 01.
Januar 2023 in Kraft.
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Stand: 16.11.2022

Anlage 1 der Richtlinie zur Gewahrung von Zuwendungen im Bereich der Jugendarbeit ge-
mal der 88 11 bis 14 SGB VIl des Landkreises Nordwestmecklenburg

Teil B

Gewéhrung von Personalkostenzuschissen fur Fachkrafte der Ju-

gendarbeit, der Jugendsozialarbeit und der Schulsozialarbeit

im Landkreises Nordwestmecklenburg

Mit dem Antrag beziehungsweise spatestens 14 Tage nach Beginn des Arbeitsver-
haltnisses sind folgende Unterlagen einzureichen:

fur den Bereich der Jugend- und Schulsozialarbeit:

Arbeitsvertrag

Arbeitsplatzbeschreibung

Qualifizierungsnachweis

Dokumentation der Vorlage eines erweiterten Flihrungszeugnisses gem. §
30a Abs. 2 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) entsprechend § 72a SGB VIII
zur Prufung der personlichen Eignung (dieses darf nicht alter als 3 Monate
Erklarung zum Datenschutz

Formblatt ,Zuweisung“ und

Formblatt ,ESF*

Fir den Bereich der Jugendarbeit

Arbeitsvertrag,

Arbeitsplatzbeschreibung

Qualifizierungsnachweis

Dokumentation der Vorlage eines erweiterten Flihrungszeugnisses gem. §

30a Abs. 2 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) entsprechend § 72a SGB VIII
zur Prufung der personlichen Eignung






Haushaltssatzung der Gemeinde Zierow für die Haushaltsjahr 2025

		From

		Habenstein, G.

		To

		Amt Klützer Winkel; Amtsvorsteherin; BM-Zierow; Tourismus Zierow

		Recipients

		AmtKluetzerWinkel@kluetzer-winkel.de; amtsvorsteherin@kluetzer-winkel.de; bm.zierow@kluetzer-winkel.de; tourismus@gemeinde-zierow.de



Liebe Kollegen/innen,


 


der Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg, als untere Rechtsaufsichtsbehörde, hat am 28.08.2024,


die nach §§ 47, 48 KV M-V erforderlichen Genehmigungen für die 


 


Haushaltssatzung der Gemeinde Zierow für die Haushaltsjahr 2025 eingeschränkt erteilt. 


 


Folgende Einschränkungen müssen bei den Ausgaben beachtet werden. 


 


Gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V wird angeordnet, dass die Gemeinde Zierow in den Haushaltsjahr 2025 in sinngemäßer Anwendung von § 49 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 KV M-V nach den für die vorläufige Haushaltsführung geltenden Maßgaben verfährt. 


 


Das bedeutet:


 


Auszug § 49 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 KV M-V


§ 49 KV M-V – Vorläufige Haushaltsführung


1. Aufwendungen oder Auszahlungen leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Wahrnehmung von Aufgaben nach § 2 Absatz 3 oder § 3 unaufschiebbar sind,


3. Aufwendungen und Auszahlungen für freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in dem Umfang leisten, der unaufschiebbar ist, um bestehende Aufgaben fortzuführen,


 


Nach Rücksprache mit Herr Weinkauf (unteren Rechtsaufsichtbehörde des Landkreises NWM) können Investitionen, welche in der Haushaltplanung 2025 enthalten sind, neu begonnen werden. Die vorläufige Haushaltsführung gilt somit nur für Aufwendungen, wie in Nr. 1 und  3 aufgeführt..


 


 


Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 30.08.2024.


 


Bitte informieren Sie die nachgeordneten Einrichtungen der Gemeinde.


 





Viele Grüße
Im Auftrag





  

  

    			Gabriele Habenstein




  

    			Sachbearbeiterin AnBu, Haushaltsplanung




  

    			 




    			














Beantragte Mittel LK NWM
Anteil Gemeinde

61.569,96 €
40.650,89 €
20.919,07 €

Ich habe eine Berechnung nach Eingruppierung TVOD SuE S7 Stufe 1 und Stufe 4 zum Vergleich mit aufgefiihrt. Fiir die Bemessungsgrundlage geht der Landkreis NWM vom Tarif TVL S aus. (rot
hinterlegte Uberschrift). Tariferhéhungen wurden her noch nicht beachtet.

Berechnung Anteil Gemeinde bei Beschéaftigung Jugendsozialarbeiter Uiber Gemeinde Zierow

Wochenstunden | 100% Monatl. inkl. Jahresbrutto |AG-Anteil |Gesamt Hoéchst- 2026 Zuschuss JA |Restbetrag|Zuschuss |F
TVOD |Jahressonderzahlung | nach 21% 100 % betrag Beantra- | mit Kommune |JA 2026 K
SuE Entgeltgruppe Férderung | gung Pauschalen JHA 2026 |70% von |2
gesamt LK 80% Gesamt- |70 von 100% |bei 100% |Antrag E
PK It. TVOD-S
Bem.grenze
Sozialpadagoge nach Tarif TVOD SuE S7, Stufe 1
3.223,59| 2.993,07 € 38.013,32€| 7.982,80| 45.996,12| 36.796,90| 48.110,72 32.197,28| 15.913,44 | 33.677,50
35 € € € € € € € € €
Sozialpiddagoge nach Tarif TVOD SuE S7, Stufe 4
3.871,17| 3.574,23 € 45.408,43 €| 9.535,77| 54.944,20| 43.955,36| 57.474,28 38.460,94 | 19.013,34 | 40.232,00
35 € € € € € € € € €

Sollten Sie Fragen haben, kénnen Sie sich gerne bei mir melden.

Freundliche GriiRe
Im Auftrag

Doreen Otto

Sachbearbeiterin Soziales und Kultur

Telefon:
Fax:
Mail:
Web:

Anschrift:

038825/ 393-116

038825/ 393-710
d.otto@kluetzer-winkel.de
www.kluetzer-winkel.de
SchloBstraRe 1, 23948 Kliitz

Priifen Sie dem Umweltschutz zuliebe, ob das Ausdrucken dieser E-Mail wirklich notwendig ist.


mailto:d.otto@kluetzer-winkel.de
http://www.kluetzer-winkel.de/

Gemeinde Zierow

Beschlussvorlage
BV/10/24/036
nichtoffentlich

Beschlussauszug
aus der
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow
vom 09.10.2024

Top 13.3 Beschluss zur Bereitstellung eines gemeindlichen Zuschusses an die AWO
Soziale Dienste gGmbH Wismar fiir die Stelle eines/r Jugendsozialarbei-
ters/in im Kalenderjahr 2025

Es wird beantragt, den Beschlussvorschlag wie folgt zu andern: ,... beschliel3t, der AWO-
Soziale Dienste gGmbH Wismar fiir die Stelle des Jugendsozialarbeiters im Haushaltsjahr 2025
einen gemeindlichen Zuschuss in Hohe von 20.919,07 Euro bereitzustellen. Der Beschluss er-
langt mit der Haushaltsgenehmigung 2025 seine Giiltigkeit.” Dem Antrag wird einstimmig zuge-
stimmt. Herr Langer lasst Uber den geanderten Beschlussvorschlag abstimmen.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschliel3t, der AWO-Soziale Dienste gGmbH
Wismar fir die Stelle des Jugendsozialarbeiters im Haushaltsjahr 2025 einen gemeindlichen
Zuschuss in Hohe von 20.919,07 Euro bereitzustellen. Der Beschluss erlangt mit der Haus-
haltsgenehmigung 2025 seine Gultigkeit.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend:
Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
Befangenheit:

OOk N0



Kreistag Nordwestmecklenburg
Unterausschuss Jugendarbeit/Sportférderung

Landkreis Nordwestmecklenburg - Postfach 1565 - 23958 Wism ar

(vorbehaltlich der Genehmigung, Erganzung bzw. Korrektur in der néchsten Sitzung)

Protokoll

der 1. 6ffentlichen gemeinsame Sitzung des Unterausschusses
Jugendarbeitund Sportund des Unterausschusses

Sitzungstermin:
Sitzungsbeginn:
Sitzungsende:

Ort, Raum:

Anwesenheit:

Ausschussvorsitzende/r
Herr Maik Janofski
Herr André Maise

Ausschussmitglieder
Frau Beate Holter
Frau Kathrin Konietzke

Jugendhilfeplanung

Donnerstag, den 28.11.2024
17:00 Uhr
18:00 Uhr

23966 Wismar, AltwismarstraRe 7 -17, Raum 1.46

Frau Pauline Sarah-Thamar Johanna Meif3-

ner

Herr Dirk Menzel

Herr Jens Strohschein
Herr Thilo Werfel

Herr Holger Wintjen

Gaste
Herr Thomas Baden

nicht anwesend:

Ausschussmitglieder
Frau Kerstin Groth
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Protokoll der 1. 6ffentlichen gemeinsame Sitzung des UnterausschussesJugendarbeitund Sport und des Unteraus-
schusses Jugendhilfeplanung

Tagesordnung:

Offentlicher Teil

1. Er6ffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungsgemafien La-
dung

2. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfahigkeit
3. Beschluss lber die gemeinsame Sitzung zu TOP 7

4. Bestatigung der Tagesordnung

5. Einwohnerfragestunde

6. Genehmigung der Protokolle

6.1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 29.10.2024 — nur fir
die Mitglieder des Unterausschusses Jugendhilfeplanung

6.2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 04.11.2024 - nur fir die
Mitglieder des Unterausschusses Jugendarbeit/Sport

7. Forderung der Jugendarbeit gemal der 88 11 bis 14 Achtes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB VIII) im Rahmen der zur Verfligung stehen-
den finanziellen Mittel aus dem operationellen Programm (ESF+), des
Landes Mecklenburg-Vorpommern und Mitteln des Landkreises
Nordwestmecklenburg fir das Jahr 2025

8. Informationen und Anfragen
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Protokoll der 1. 6ffentlichen gemeinsame Sitzung des UnterausschussesJugendarbeitund Sport und des Unteraus-
schusses Jugendhilfeplanung

Offentlicher Teil

zul Er6ffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungsgemafien Ladung

Nach Absprache der UA-Vorsitzenden Ubernimmt Herr Janofski die Leitung des gemeinsa-
men Unterausschusses.

Die Ladung ist ordnungsgemalr erfolgt.

zu2 Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfahigkeit
4 von 5 Mitgliedern des UA Jugendhilfeplanung sind anwesend.
4 von 5 Mitgliedern des UA Jugendarbeit/Sport sind anwesend.

Daher ist der Ausschuss beschlussféhig.

Zu 3 Beschluss tUber die gemeinsame Sitzung zu TOP 7

Ja-Stimmen: 8
Nein- Stimmen: 0
Enthaltung: 0

zu4 Bestatigung der Tagesordnung
Die TO wird bestatigt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 8
Nein- Stimmen: 0
Enthaltung: 0
Zub Einwohnerfragestunde

- keine -



4

Protokoll der 1. 6ffentlichen gemeinsame Sitzung des UnterausschussesJugendarbeitund Sport und des Unteraus-
schusses Jugendhilfeplanung

Zu 6 Genehmigung der Protokolle

Zu6.1 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 29.10.2024 — nur fir die Mit-
glieder des Unterausschusses Jugendhilfeplanung

Herr Janofski bittet um Hinweise zu diesem Protokoll. Diese gibt es nicht.

Das Protokoll wird einstimmig bestatigt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 4
Nein- Stimmen: 0
Enthaltung: 0

zZu 6.2 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 04.11.2024 - nur fur die Mit-
glieder des Unterausschusses Jugendarbeit/Sport

Herr Maise bittet um Hinweise zu diesem Protokoll. Das ist nicht der Fall.

Das Protokoll wird einstimmig bestatigt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 4
Nein- Stimmen: 0
Enthaltung: 0
zu’7 Forderung der Jugendarbeit gemafd der 88 11 bis 14 Achtes Buch Sozialge-

setzbuch (SGB VIII) im Rahmen der zur Verfigung stehenden finanziellen
Mittel aus dem operationellen Programm (ESF+), des Landes Mecklenburg-
Vorpommern und Mitteln des Landkreises Nordwestmecklenburg flr das
Jahr 2025

Vorlage: 045/51/2024

Der UA-Vorsitzende bittet die Verwaltung um Informationen zum Beschlussvorschlag. Herr
Stach (FDL) erlautert die Beschlussvorlage. Nicht alle Anlagen standen in ,Session“ zur Ver-
figung. Dies wurde nachgeholt und die fehlenden Anlagen (Beschreibungen der einzelnen
Maflinahmen) als Tischvorlagen ausgeteilt.

Herr Stach informiert zum Stand der zu schlie3enden Kooperationsvereinbarungen fir 6
Schul- und 2 Jugendsozialarbeiter/innen in der Hansestadt Wismar

Basis der Beschlussvorlagen ist die Jugendhilfeplanung und die entsprechende Richtlinie zur
Forderung der Jugendarbeit. Hinterfragt werden die finanziellen Veranderungen zum Vorjahr.
Frau Tiesen erlautert diese. Gleichzeitig geht Sie auf die Finanzierungsbestandteile und die

Forderung laut Richtlinie ein.
ab 17:15 Uhr: Herr Wintjen nimmt teil
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Protokoll der 1. 6ffentlichen gemeinsame Sitzung des UnterausschussesJugendarbeitund Sport und des Unteraus-
schusses Jugendhilfeplanung

Im Bereich der Schul- und Jugendsozialarbeit sind keine neuen Bedarfe durch Trager und
Gemeinden angezeigt worden. Informiert wird weiterhin zum Stand der Stellenbesetzungen
in diesem Bereich.

Im Rahmen der offenen Jugendarbeit gab es einen neuen Antrag fur die Gemeinde Zierow.
Dieser wurde jedoch erst kurz nach Fristablauf (31.07.2024) eingereicht. Zudem befindet
sich der Landkreis Nordwestmecklenburg in der vorlaufigen Haushaltsflihrung und es ist ak-
tuell nicht absehbar, wann diese enden wird. Durch die Verwaltung wurde festgestellt das ein
Bedarf in der Gemeinde besteht.

Die Unterausschusse diskutieren den zusétzlichen Antrag hinsichtlich der verfristeten An-
tragstellung und im Rahmen der zur Verfiigung gestellten Mittel.

Aus der Diskussion heraus und ohne Wirkung flr ahnliche kiinftige Antragstellungen emp-
fehlen der Unterausschuss Jugendarbeit/ Sport und der Unterausschuss Jugendhilfeplanung
den Jugendhilfeausschuss folgende Ergénzung zur Beschlussfassung:

Die offene Jugendarbeit in Zierow wird ab dem 01.01.2025 nicht gefordert. Der Jugendhil-
feausschuss beauftragt die Verwaltung nach Genehmigung des Haushaltes 2025 im Rah-
men der zur Verfigung stehenden Haushaltsmittel zu prifen, ob eine Férderung der Mali3-
nahme ,Jugendarbeit Zierow“, im Jahr 2025 mdglich ist.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 9
Nein- Stimmen: 0
Enthaltung: 0
zu 8 Informationen und Anfragen

Kontaktliste der UA-Mitglieder: falsche Handynummer von Herrn Maise.

Herr Wintjen hinterfragt die UPL aus dem Kreistag Produkt 36303 (ca. 3 Mio.) und bittet um
Informationen zur UPL. Dies wird zur n&chsten Ausschusssitzung von der Verwaltung erfol-
gen.

Herr Stach bittet den UA Jugendhilfeplanung in Vorbereitung des JHA im Mérz noch einen
Termin abzusprechen.

Die gemeinsame Sitzung wird um 18:00 Uhr beendet.

Fortsetzung des UA Jugendhilfeplanung

Datum: 28.11.2024

Maik Janofski André Maise Frauke Kablau
Vorsitzender Protokollfihrer/in



Kreistag Nordwestmecklenburg
Jugendhilfeausschuss

Landkreis Nordwestmecklenburg - Postfach 1565 - 23958 Wism ar

(vorbehaltlich der Genehmigung, Erganzung bzw. Korrektur in der néchsten Sitzung)

Protokoll
der 4. 6ffentlichen Sitzung des Jugendhilfeausschusses

Sitzungstermin: Montag, den 02.12.2024
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsende: 18:10 Uhr

Ort, Raum: 23966 Wismar, Altwismarstrale 7 -17, Raum 1.46

Anwesenheit:

Ausschussvorsitzende/r
Herr Thomas Baden

Ausschussmitglieder
Herr André Betina
Herr Toni Briiggert
Frau Kerstin Groth

Herr Maik Janofski (Vors. UA JHPL)
Herr André Maise (Vors. UA JA/SP)
Frau Pauline Sarah-Thamar Johanna Meil3-

ner

Frau Regina Pfuhl
Herr Jens Strohschein
Frau Anke Wagner
Herr Holger Wintjen

Stellvertreter
Herr Haik Jaeger Vertretung fur Frau Beate Holter
Herr Peter Frohlich Vertretung fur Dirk Menzel

beratende Mitglieder
Frau Petra Groth
Frau Kate Wischeropp

nicht anwesend:

Ausschussmitglieder

Frau Beate Holter entschuldigt
Frau Kathrin Konietzke entschuldigt
Herr Thilo Werfel entschuldigt

Herr Dirk Menzel entschuldigt
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Protokoll der 4. 6ffentlichen Sitzung des Jugendhilfeausschusses

beratende Mitglieder

Frau Langwald entschuldigt
Herr Malte Burger entschuldigt
Frau Silvia Frank entschuldigt

Frau Birgit Lemcke entschuldigt
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Protokoll der 4. 6ffentlichen Sitzung des Jugendhilfeausschusses

Tagesordnund:

Offentlicher Teil

1.

2.

Eréffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungsgemalf3en Ladung

Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfahigkeit

Bestatigung der Tagesordnung

Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 13.11.2024

Einwohnerfragestunde

Forderung der Jugendarbeit gemaR der 88 11 bis 14 Achtes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB VII) im Rahmen der zur Verfigung stehenden finanziellen Mittel aus dem operatio-
nellen Programm (ESF+), des Landes Mecklenburg-Vorpommern und Mitteln des Land-

kreises Nordwestmecklenburg ftr das Jahr 2025

Richtlinie zur Ausgestaltung der bedarfsgerechten Inanspruchnahme und Finanzierung
der Kindertagesférderung im Landkreis Nordwestmecklenburg

Informationen und Anfragen
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Protokoll der 4. 6ffentlichen Sitzung des Jugendhilfeausschusses

Offentlicher Teil

zul Er6ffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungsgemalen Ladung

Herr Baden erdffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemafie Ladung fest.

zu 2 Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfahigkeit

12 von 15 beschlieRenden Mitgliedern sind anwesend. Daher ist der Ausschuss beschluss-
fahig.

zu3 Bestéatigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einstimmig bestatigt.

Zub Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 13.11.2024
Herr Baden bittet um Hinweise zum Protokoll. Diese gibt es nicht.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 9

Nein- Stimmen: 0

Enthaltung: 3

zu4 Einwohnerfragestunde

- keine -

Zu6 Forderung der Jugendarbeit gemafd der 88 11 bis 14 Achtes Buch Sozialge-

setzbuch (SGB VIII) im Rahmen der zur Verfigung stehenden finanziellen
Mittel aus dem operationellen Programm (ESF+), des Landes Mecklenburg-
Vorpommern und Mitteln des Landkreises Nordwestmecklenburg fir das
Jahr 2025

Vorlage: 045/51/2024

Der Vorsitzende verliest den Beschlussvorschlag und bittet den Vorsitzenden des Unteraus-
schusses Jugendarbeit/Sport um Information aus dem gemeinsamen Unterausschuss Ju-
gendhilfeplanung und Jugendarbeit/Sport.

Herr Maise berichtet aus der Beratung.

Der Antrag der Gemeinde Zierow sei diskutiert worden, da er die formelle Antragsfrist gering-
figig Uberschritten hatte. Inhaltlich entsprach er jedoch allen Anforderungen. Aufl3erdem sei
zu bertcksichtigen gewesen, dass der Termin zur Abgabe just in den Zeitraum am Ende des
Kommunalwahlkampfes (09.06.2024) fiel. Der UA vertrat einstimmig die Auffassung, dieses
solle ni c h t dazu fihren missen, dass ein gut begriindeter Antrag abgelehnt wird.

Herr Stach erganzte, dass empfohlen wurde, die Forderung vorzunehmen, wenn im laufen-
den Jahr die vorlaufige Haushaltsfihrung beendet ist.
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Herr Baden schlagt vor, dass zunachst tber diese Grundsatzfrage abgestimmt wird. Dem
wird gefolgt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 12
Nein- Stimmen: 0
Enthaltung: 0

Sodann wird tiber das gesamte Forderpaket abgestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 12
Nein- Stimmen: 0
Enthaltung: 0

Es ist damit einstimmig angenommen.

zu’7 Richtlinie zur Ausgestaltung der bedarfsgerechten Inanspruchnahme und
Finanzierung der Kindertagesférderung im Landkreis Nordwestmecklen-
burg
Vorlage: 051/51/2024

Herr Baden bittet den Vorsitzenden des UA Jugendhilfeplanung um seinen Bericht aus der
letzten UA-Sitzung.

Herr Janofski informiert Gber das Ergebnis, das jedoch kontrovers diskutiert worden war, da
das Jugendamt zuvor ein Problem angesprochen sehen wollte, dem bislang aus seiner Sicht
zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet worden sei. Dies sei eine Frage der ordnungsgemafien
Abrechnung der Trager im Hinblick auf die sog. ,Schattenkinder®.

Herr Janofski umreif3t kurz das Problem. Herr Stach konkretisiert diese Information und weist
auf weitere Veranderungen aus dem KifoG hin.

Herr Briggert berichtet aus seinen Erfahrungen als Leiter einer KITA und legt Wert darauf,
dass etwaige elterliche Falschmeldungen von Schattenkindern nicht zu Lasten der Trager
gehen durften.

Wenn es — wie von einigen Mitgliedern angeregt wurde — zu Sanktionen oder Anspruchskiir-
zungen der meldepflichtigen Eltern kommen sollte, weist Herr Baden darauf hin, dass dieses
nicht im Kompetenzbereich des JHA lage, sondern den Gesetzesvorbehalt des Landtages
betréfe.

Der Vorsitzende stellt jedenfalls fest, die Richtlinie sei in diesem Bereich nicht hinreichend
konkret; sie miusse insoweit nachgebessert werden.

17:20 Uhr Herr Wintjen kommt dazu

Vorgeschlagen wird eine jahrlich zu erneuernde Prufung und Befurwortung der Ganztagsbe-
darfe durch den Fachdienst.
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Der Ausschuss diskutiert intensiv im weiteren Verlauf.

Ziel sei es insbesondere, den Missbrauch von Ganztagsplatzen zu verringern. Konkrete Vor-
gaben seien ndtig.

Es wird beantragt, den Beschlussvorschlag wie folgt zu erganzen:

Gemal Anlage 1 wird ab dem 01.01.2025 ,aul3er die Regelung gem. § 7 (8) und § 8 (5)*
eingeflgt.

Es wird um Abstimmung gebeten.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 13
Nein- Stimmen: 0
Enthaltung: 0

Herr Wintjen schlagt eine Empfehlung des JHA zur Klarstellung gegenuber dem Landrat und
dem Landkreistag zum Thema Schattenkinder vor.

Herr Stach informiert, dass es hierzu bereits Gesprache mit dem Landkreistag gebe.
Herr Baden stellt fest,

1. es herrsche Einigkeit, dass der JHA hier eine gesetzliche Konkretisierung der Rege-
lung zu den Meldepflichten erwarte;

2. es bestehe Handlungsbedarf, da es finanzielle Auswirkungen auf die Kreise habe.

Herr Briggert verlasst die Sitzung um 17:55 Uhr

Abgestimmt wird der neue Beschlussvorschlag inkl. der Anderung.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 12
Nein- Stimmen: 0
Enthaltung: 0

Herr Stach schlagt dartber hinaus vor, das Thema ,Schattenkinder mitin die Jugendamts-
leitertagung (JALT) zu nehmen und hieriiber den Landkreistag zu informieren.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 12
Nein- Stimmen: 0
Enthaltung: 0
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zu 8 Informationen und Anfragen
- 8.1 Herr Stach informiert Gber den aktuellen Stand zur gesetzlichen Verteilung der
Kita-Kosten zwischen Land, Kreis und Gemeinden. Diese fuhre dazu, dass unser LK
momentan mit ca. 3 Mio. in Vorleistung gehe. Hier soll es zu einer gerechteren Ver-
teilung kommen.

In Vorbereitung ist eine Spitzabrechnung des LK gegentiber den Gemeinden i. H. v.
31,49 % je Monat/ Platzkosten.

Gdf. soll es hier bis zum Jahresende zu einer gesetzlichen Regelung kommen.

- 8.2 Der Unterausschuss Jugendarbeit/Sport muss am 17.12.2024 nicht stattfinden.
- 8.3 Der Unterausschuss Jugendhilfeplanung findet statt.

Die Sitzung wird um 18:10 Uhr beendet.

Datum: 02.01.2025

Thomas Baden Frauke Kablau
Vorsitzender Protokollfihrer/in
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